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Kasse oder Privat?

Die Lösung

Zahlung einer Praxisgebühr als Eintrittsgeld
für Ihre Arztbehandlung, knapper werdende
Budgets, Rationierung von Gesundheitsleis-
tungen,steigende Beiträge, hohe Zuzahlun-
gen bei Arzneimitteln - das ist Realität in
unserem Gesundheitswesen. Die Angst, als
gesetzlich versicherter Patient nur noch eine
Behandlung „zweiter Klasse“ zu bekommen,
führt den privaten Krankenversicherungen
viele Neukunden zu, denn hier ist die Situ-
ation anders:Privatpatienten können optimal
behandelt werden und nicht „ausreichend,
zweckmäßig, wirtschaftlich und das Maß des
Notwendigen nicht überschreitend“ (§12
Sozialgesetzbuch V). Es gibt keine Budgets
und keine Leistungsausgrenzungen. Der
Weg in eine private Krankenversicherung ist
aber nur wenigen Bürgern möglich und damit
für die große Masse der Bevölkerung gar
keine Alternative.

Mit der ab dem 01.01.2004 geltenden
Gesundheitsreform bietet der Gesetzgeber
auch den Pflichtversicherten die Möglichkeit,
den Status eines Privatpatienten zu wählen,
ohne die gesetzliche Krankenkasse zu
verlassen.Eine Neuregelung des §13 SGB V
macht dies möglich. Statt wie bisher über die
Chipkarte (Sachleistungsverfahren) lässt
sich der Patient privat behandeln (Kosten-
erstattungsverfahren).
Auch in den anstehenden Reformen hat
diese Regelung Bestand.

In der Arztpraxis werden Sie als Privatpatient
geführt. Sie genießen von der Terminver-
einbarung bis zum Verlassen der Praxis alle
Vorzüge eines Privatpatienten, bleiben aber
dennoch mit Ihrer Familie gesetzlich kranken-
versichert. Sie und Ihr Arzt entscheiden,
welche Therapie für Sie die richtige ist,
welches Arznei-, Heil- oder Hilfsmittel Ihnen
verordnet wird, ohne dass die Krankenkassen
die vom Gesetzgeber auferlegten wirtschaft-
lichen Zwangsvorschriften einfordern.Diskus-
sionen über mögliche oder nicht möglicheVer-
ordnungen undTherapien erürbrigen sich.Die
Zahlung der Praxisgebühr als Eintrittsgeld für
Ihre Behandlung entfällt.

Sprechen Sie mit Ihrer Kasse und teilen Sie
ihr mit, dass Sie zukünftig von der

Gebrauch
machen wollen. Sie legen sich zunächst für
ein Jahr fest und entscheiden danach erneut,
ob Sie bei diesem Verfahren bleiben möchten.
Wie ein Privatpatient bekommen Sie eine
Privatrechnung und Privatrezepte, und reichen
diese zur Kostenerstattung bei Ihrer Kasse
ein. Sie bekommen die Kosten erstattet, die
im Rahmen einer normalen Kassenbehand-
lung (Chipkarte und das zugehörige Abrech-
nungsverfahren) für Sie bezahlt worden
wären. Für den höheren Verwaltungsaufwand
zieht man Ihnen eine Kostenpauschale ab.

DasVerfahren

Kostener-
stattung nach § 13 SGB V

Den so errechneten Betrag überweist die
Krankenkasse auf Ihr Konto. Ihre Rech-
nungen erhalten Sie mit einem Vermerk
über die Höhe des erstatteten Betrags von
Ihrer Kasse zurück. Vorschriften über die
verbleibenden Restkosten hat der Gesetz-
geber nicht getroffen.
Das Verfahren ist Ihnen aus dem Kranken-
hausbereich schon bekannt. Wer hier eine
privatärztliche Chefarzt-Behandlung und
eine Unterbringung im Ein- oder Zweibett-
zimmer wünscht, schließt eine Zusatzver-
sicherung ab. Einige Versicherungsunter-
nehmen bieten solche Zusatzversiche-
rungen auch für die ambulante Behandlung
an. Mit Abschluss einer solchen Zusatz-
versicherung kann man auch im ambulanten
Bereich eine

beanspruchen.
Damit Sie eine Vorstellung davon haben,
welche monatlichen Kosten dafür einzu-
planen sind, orientieren Sie sich bitte an der
umseitigenTabelle.

Privatbehandlung ohne
Kostenrisiko

Setzen Sie sich mit uns in
Verbindung, um detaillierte

Informationen zu diesem Thema
zu bekommen.


